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Vorlage an den Stadtrat 
über den Sozial-, Haupt- und Finanzausschuss 

 
 
Betr.: Einheitliche Öffnungszeiten der Kindergärten in Bad Blankenburg 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 

 Der Stadtrat der Stadt Bad Blankenburg beschließt in öffentlicher Sitzung die Stadt-
verwaltung Bad Blankenburg zu beauftragen, mit den Trägern AWO Saalfeld gGmbH 
(AWO) und Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein gGmbH (Diakonie) die Ände-
rung ihrer Gebührenordnungen zu vereinbaren.  

  Danach soll der Rechtsanspruch eines Kindes auf 10-stündige Betreuung im Kinder-
garten auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten in der Zeit von 6:00 Uhr bis 
17:00 Uhr nach vorheriger Bedarfsanmeldung ohne zusätzliche Kosten gewährleistet 
werden.  

 
Begründung: 
 
Der Träger des Kindergartens Fröbelhaus AWO und der Träger des Kindergartens Am Eich-
wald Diakonie hatten die Stadtverwaltung Bad Blankenburg informiert, dass sie ihre Öff-
nungszeiten ab 01.09.2021 reduzieren werden.  
Kindergarten Fröbelhaus: 6:30 Uhr – 16:30 Uhr 
Kindergarten Am Eichwald: 6:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Der Träger des Kindergartens Sebastian Kneipp DRK Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. 
informierte, dass Bedarfsermittlungen bei den Eltern durchgeführt würden, die Entscheidung 
über die Änderung der Öffnungszeiten aber noch nicht getroffen wurde. Seitens der Stadt-
verwaltung wurde in einem persönlichen Gespräch mit den Trägern darauf hingewiesen, 
dass die Reduzierung der Öffnungszeiten vor Beendigung der Pandemie nicht im Sinne der 
Stadt Bad Blankenburg ist. Derzeit befänden sich Eltern zum Teil noch im Homeoffice oder in 
Kurzarbeit. Dies kann sich abhängig von der pandemischen Lage wieder ändern. Darüber 
hinaus sind auch die Öffnungszeiten der Kindergärten ein Auswahlkriterium für Eltern. Der-
zeit ist ein nicht unerheblicher Geburtenrückgang zu verzeichnen, so dass freie Kapazitäten 
auch von Fremdkindern genutzt werden könnten. Eine Reduzierung der Öffnungszeiten er-
scheint hierfür aber nicht förderlich.  
Die Handhabung in der Praxis bei Überschreitung der geänderten Öffnungszeiten im Kinder-
garten Fröbelhaus entspricht dem Wunsch der Stadtverwaltung. Bedarfe werden vorher an-
gezeigt und der Kindergarten stellt sich darauf ein. Probleme gab es hier bisher nicht. Ledig-
lich die Formulierung der Gebührenordnung muss auf diese Handhabung noch abgestimmt 
werden.  
 
 
 
Mike George 
Bürgermeister 


